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Bundesbeschluss  
zur Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! 
(Nachhaltigkeitsinitiative)»  
vom 19. Dezember 2025 

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

gestützt auf Artikel 139 Absatz 5 der Bundesverfassung1, 
nach Prüfung der am 3. April 20242 eingereichten Volksinitiative 
«Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative)», 
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 21. März 20253, 

beschliesst: 

Art. 1 

1 Die Volksinitiative vom 3. April 2024 «Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltig-
keitsinitiative)» ist gültig und wird Volk und Ständen zur Abstimmung unterbreitet. 

2 Sie lautet:   
Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert: 

Art. 73a Nachhaltige Bevölkerungsentwicklung 

1 Die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz darf zehn Millionen Menschen vor dem 
Jahr 2050 nicht überschreiten. Ab 2050 kann der Bundesrat den Grenzwert jährlich 
durch Verordnung um den Geburtenüberschuss anpassen. Der Bund stellt sicher, dass 
der Grenzwert eingehalten wird. 

2 Bund und Kantone treffen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten Massnahmen für eine 
nachhaltige Bevölkerungsentwicklung, insbesondere zum Schutz der Umwelt und im 
Interesse der dauerhaften Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, der Leistungs-
fähigkeit der Infrastrukturen, der Gesundheitsversorgung und der schweizerischen 
Sozialversicherungen. 

  

 
1 SR 101 
2  BBl 2024 1036 
3 BBl 2025 1262 
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3 Die ständige Wohnbevölkerung umfasst alle schweizerischen Staatsangehörigen mit 
einem Hauptwohnsitz in der Schweiz sowie alle ausländischen Staatsangehörigen mit 
einem Aufenthaltstitel für mindestens zwölf Monate oder mit einer Aufenthaltsdauer 
in der Schweiz von mindestens zwölf Monaten. 

Art. 197 Ziff. 154 

15. Übergangsbestimmungen zu Art. 73a (Nachhaltige Bevölkerungsentwicklung) 

1 Überschreitet die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz vor dem Jahr 2050 neun-
einhalb Millionen Menschen, so treffen der Bundesrat und die Bundesversammlung 
im Rahmen ihrer Zuständigkeiten Massnahmen im Hinblick auf die Einhaltung des 
Grenzwertes gemäss Artikel 73a Absatz 1, insbesondere im Asylbereich und beim 
Familiennachzug. Der Bundesrat unterbreitet der Bundesversammlung einen entspre-
chenden Gesetzesentwurf. Ab dem Zeitpunkt der Überschreitung erhalten vorläufig 
Aufgenommene keine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung, kein Schweizer 
Bürgerrecht und kein anderweitiges Bleiberecht. Vorbehalten sind die zwingenden 
Bestimmungen des Völkerrechts. Der Bundesrat strebt ausserdem im Hinblick auf die 
Einhaltung des Grenzwertes gemäss Artikel 73a Absatz 1 die Neuverhandlung bevöl-
kerungswachstumstreibender internationaler Übereinkommen, seien sie rechtsver-
bindlich oder nicht, oder die Aushandlung von Ausnahme- oder Schutzklauseln an. 
Sehen Übereinkommen solche Klauseln vor, so ruft der Bundesrat sie an. 

2 Überschreitet die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz den Grenzwert gemäss 
Artikel 73a Absatz 1, so treffen der Bundesrat und die Bundesversammlung alle ihnen 
zur Verfügung stehenden Massnahmen zur Einhaltung des Grenzwertes. Absatz 1 gilt 
entsprechend. Jedoch sind internationale Übereinkommen im Sinn von Absatz 1 auf 
den nächstmöglichen Termin zu kündigen, insbesondere der Globale Pakt vom 
19. Dezember 2018 für eine sichere, geordnete und reguläre Migration (UNO-Migra-
tionspakt), falls die Schweiz diesen unterzeichnet hat. Ist der Grenzwert gemäss Arti-
kel 73a Absatz 1 nach Ablauf von zwei Jahren seit seiner erstmaligen Überschreitung 
noch nicht wieder eingehalten und konnten bis dahin keine Ausnahme- oder Schutz-
klauseln ausgehandelt oder angerufen werden, mit denen die Einhaltung des Grenz-
wertes gemäss Artikel 73a Absatz 1 erreicht wird, so ist auch das Abkommen vom 
21. Juni 19995 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der 
Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizü-
gigkeit (Personenfreizügigkeitsabkommen) auf den nächstmöglichen Termin zu kün-
digen. 

3 Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen in Form einer Verordnung in-
nerhalb eines Jahres nach Annahme von Artikel 73a durch Volk und Stände. Die Ver-
ordnung gilt bis zum Inkrafttreten der von der Bundesversammlung erlassenen Aus-
führungsbestimmungen. 

  

4  Die endgültige Ziffer dieser Übergangsbestimmungen wird nach der Volksabstimmung 
von der Bundeskanzlei festgelegt. 

5 SR 0.142.112.681 
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Art. 2 

Die Bundesversammlung empfiehlt Volk und Ständen, die Initiative abzulehnen. 

Nationalrat, 19. Dezember 2025 

Der Präsident: Pierre-André Page 
Der Sekretär: Pierre-Hervé Freléchoz 

Ständerat, 19. Dezember 2025 

Der Präsident: Stefan Engler 
Die Sekretärin: Martina Buol  
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